
  
  

  

  

NDe vel Priftdent 
J.-Nr. Z 2 Nr. 47/32 Presse. Danzig, den 7. Mai 1932. 

Die Leitartikel der„Danziger Volksſtimme“ 
in Nr. 105 und Nr. 106 vom 6. und 7. Mai ent⸗ 
halten Ausführungen, die eine Beſchimpfung 
der Regierung und insbeſondere des Chefs der 
Danziger Regierung darſtellen, ſowie nicht er⸗ 
weislich wahre Behauptungen tatſächlicher Art, 
welche die Abſicht, Anordnungen der Behörden, 
nämlich des Senats und des Landrats des 
Kreiſes Großes Werder, verächtlich zu machen, 
erkennen laſſen. 

Auf Grund von §2 des Geſetzes zur Sicherung 
der öffentlichen Ordnung vom 30. Juni 1931 
Geſ. Bl. S. 605) verbiete ich daher mit ſofortiger 
Wirkung die „Danziger Volksſtimme“ auf die 
Dauer von 3 Monaten. 

gez. Froböß. 

An die 
„Danziger Volksſtimme“ 

z. Hd. des Herrn Chefredakteur Weber, 

hier 
 


